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Tod des Erblassers begründet keinen Urlaubsabgeltungsanspruch der Erben 
 
Mit dem Tode einer Person geht deren Vermögen als Ganzes auf die Erben über; so 
ordnet es das Gesetz an. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) befasste sich aktuell mit der 
Frage, ob dazu auch ein Anspruch auf Abgeltung des Urlaubs zählt, wenn er wegen 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Tod nicht genommen werden konnte. 
 
Sachverhalt 
Die Klägerin und ihr Sohn sind gemeinschaftliche Erben des 2009 verstorbenen Ehe-
mannes der Klägerin. Der Erblasser war seit 2001 als Kraftfahrer bei dem beklagten 
Unternehmen angestellt. Seit Mitte 2008 bis zu seinem Tode war er durchgehend ar-
beitsunfähig erkrankt. Urlaub konnte ihm 2008 und 2009 nicht gewährt werden. Das 
Arbeitsverhältnis des Erblassers endete mit seinem Tode; die Klägerin verlangte die 
Abgeltung des nicht gewährten Urlaubs. Das Arbeitsgericht wies die Klage ab; das 
Bundesarbeitsgericht bestätigte schließlich diese Entscheidung. 
 
Entscheidung 
Die Richter urteilten, dass der Urlaubsanspruch eines Arbeitnehmers mit seinem Tode 
erlischt; er wandelt sich nicht in einen Abgeltungsanspruch um. Die Klägerin konnte 
daher im Wege der Gesamtrechtsnachfolge keinen Urlaubsabgeltungsanspruch erwer-
ben. 
 
Konsequenz 
Zwar ist der Urlaub nach den Vorschriften des Bundesurlaubsgesetzes abzugelten, 
wenn er wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht genommen werden kann. 
Da der Urlaubsanspruch selbst aber mit dem Tode des Berechtigten zum Erlöschen 
gelangt, sind auch entsprechende Urlaubsabgeltungsansprüche nicht vererblich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


